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4. DER KAMPF UM DEN BAUBEGINN

4.1. Die erfolglosen Anläufe

4.1.1. Verschwörung im eigenen Lager

Im Januar 1935 begann sich als zusätzliche Belastung für die
Baukommission in deiLReihen der ehemaligen Initianten Opposition
zu regen. In aller Stille bereiteten Flury und Kaplan Vokinger zusammen

mit den Kommissionsmitgliedern Scheuber und Jakob Odermatt
eine Druckschrift vor, mit der eine Unterschriftensammlung für eine

Extra-Landsgemeinde am 24. März 1935 ausgelöst werden sollte.

Unter dem Titel «Unsere Bannalp!» prangert die Schrift die durch
auswärtige Beeinflussung eingetretenen Verzögerungen seit der Landsgemeinde

1934 an. «Hoch loderten die Feuer, an jenem Abend auf den Bergen,
ungehemmt entrangen sich die Jauchzer den Kehlen». Und heute?

«Werkverträge keine! Bauleitung keine! Rechtslage getrübt...» Und doch würde

das Bannalpwerk dem Kanton «eine wirtschaftliche Stärkung großen
Ausmaßes auf heute überhaupt nicht absehbare Zeit hinaus» bringen.

Der beste Weg zu einem baldigen Baubeginn sei die Berufung Flurys als

Bauleiter. Die außerordentliche Landsgemeinde sollte alle Artikel der
Vollziehungsverordnung, die diesem Wunsch entgegenstehen, aufheben und
durch folgenden Passus ersetzen: «Das Werk ist unverzüglich in Angriff
zu nehmen und zwar gestützt auf das Projekt Flury. Die verantwortliche
Bauleitung ist vom Regierungsrat dem Verfasser des Projektes zu
übertragen» L

In allerletzter Minute, die ersten Exemplare der Schrift hatten
schon die Druckpresse verlassen, konnte Regierungsrat Joller die

Aktion stoppen2. Doch zeigte sich hier schon klar, wie weit die

Gegner in den eigenen Reihen zu gehen bereit waren. Unter diesen

Umständen bestand natürlich wenig Aussicht auf eine Ubereinkunft
mit Flury im Rahmen der durch den Landrat festgesetzten Bedingungen.

Am 29. Dezember 1934 hatte die Baukommission Flury angefragt,
zu welchen Bedingungen er bereit wäre, die Bereinigung der Baupläne
für eine Eingabe an das Oberbauinspektorat sowie die Vergebung der

' Nachlaß Vokinger; Vokinger, Scheuber, Odermatt: Unsere Bannalp, 16. 1. 1935
2 Vokinger, Erinnerungen, S. 74
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Bauarbeiten vorzunehmen. Es gehe dabei um eine Übernahme des

Vertrages von Prof. Stucky zu einem Honorar von 3 5 000 Fr. 3. In
seiner Antwort kritisierte Flury zunächst die Haltung der Baukommission

nach der Landsgemeinde 1934, die zu seiner Ausschaltung
geführt habe. Nun wolle man ihn nochmals mit der Ausarbeitung
eines generellen Bauprojektes beauftragen, obwohl die Landsgemeinde
sein Projekt längst genehmigt habe. Daher könne er auf diese Anfrage,
die dem Kanton nur unnütze Kosten verursachen würde, nicht eintreten.

Wolle man aber das Bauprogramm zügig fördern, wie es der

Landsgemeindebeschluß vorsehe, so stelle er sich sofort zur Verfügung.

Natürlich müßten ihm dann die entsprechenden Kompetenzen
als Bauleiter «ohne kleinliche Einschränkungen» übertragen werden 4.

Dazu konnte sich jedoch die Baukommission nicht entschließen.
Sie wies auf die Vollziehungsverordnung des Landrates vom 14. Juli
1934 hin, die nur eine Zusammenarbeit mit einem Diplomingenieur
offen lasse. Auch komme nur ein Auftrag für die Vorarbeiten analog
dem Vertrag mit Stucky in Frage, da sich der Landrat die Wahl des

Bauleiters vorbehalten habe s. Schließlich setzte man Flury eine letzte
Frist von 3—4 Tagen, um die Bedingungen der Baukommission
anzunehmen 4. Als er sich dazu nicht entschließen konnte, begann das

Büro der Kommission Ausschau nach einem andern Projektbearbeiter
zu halten.

Am 1. Februar 1935 lief die Frist für die Repliken der Beschwerdeführer

beim Bundesrat ab. Die Gemeinden Hergiswil und Stansstad lehnten
in ihrer Replik Prof. Ruck als Gutachter ab, da er als Verfasser der
Rekursantworten Anwalt und Experte in einer Person sei. Auch habe der
Landrat nie über eine Beantwortung der Rekurse an den Bundesrat
Beschluß gefaßt. Neben diesen formalen Mängeln sei ein Beweis für die
Wirtschaftlichkeit des Werkes nie erbracht worden und ein ausgearbeitetes

Bauprojekt liege noch nicht vor.

Von einer Notwendigkeit, Arbeit zu beschaffen, könne keine Rede sein.

Am 30. Oktober 1934 habe ganz Nidwaiden nur 9 Arbeitslose aufgewiesen.

Anmeldungen von Arbeitswilligen habe man gesammelt mit dem
Hinweis, es spiele keine Rolle, ob dann jedermann zur Arbeit erscheine. Die
Hauptsache sei die Unterschrift. Inbezug auf die Überführungsrechte müs-

3 EWN 4/7; BK an Flury, 29. 12. 1934
4 EWN J9/8; Flury an BK, 5. 1. 1935
5 EWN 4/1; BK an Flury, 6. 2. 1935
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se das Bannalpwerk an die Gemeinden ein Gesuch um die Benützung ihres

Grundeigentums stellen. Erst wenn eine Ablehnung des Begehrens durch
den Regierungsrat und den Bundesrat nicht geschützt werde, könne zur
Expropriation geschritten werden 7. In ähnlicher Form äußerten sich auch
die übrigen Beschwerdeführer.

Die eidg. Kommission für elektrische Anlagen beschloß am ij.
Februar 1935, dem Bundesrat die Abweisung der 5 Verwaltungsbeschwerden

zu beantragen. Doch müsse sich der Bundesrat die volle
Entscheidungsfreiheit für ein allfälliges späteres Enteignungsverfahren

vorbehalten. Die Parteien sollten sofort nach Erledigung der
Beschwerden zu Einigungsverhandlungen unter Leitung des EPED
aufgefordert werden.

Die Kommission führt in ihrem Gutachten aus, die Wirtschaftlichkeit
des Werkes hange in erster Linie davon ab, ob es gelinge, «das Elektrizitätswerk

Luzern-Engelberg von der künftigen Stromversorgung im Kanton

auszuschalten». Nach der heutigen Rechtslage sei die Erteilung des

Enteignungsrechtes an dieses Werk nicht ausgeschlossen. Die Unsicherheit
inbezug auf den Energieabsatz bleibe also bestehen. Daher werde wohl
«die wünschenswerte Beruhigung der durch den Streit um das Bannalpwerk
immer noch erhitzten Gemüter in der enger betroffenen Landesgegend»
kaum eintreten, weshalb der Bundesrat versuchen sollte, eine gütliche
Verständigung zu erreichen. Die Behandlung der stattsrechtlichen Rekurse durch
das Bundesgericht sollte bis zum Abschluß dieser Verhandlungen verschoben

werden 8.

4.1.2. Der Antrag auf Kompetenzübertragung

«Das Werk soll im Sommer 1934 in Angriff genommen werden
und auf Ende des Jahres 1936 betriebsbereit sein», hieß es in Artikel
2 des Gesetzes vom 29. April 1934. Seit mehr als einem halben Jahr
hätte also auf Bannalp gebaut werden müssen, doch ein Baubeginn
lag auch jetzt, Mitte Februar 1935, noch in weiter Perne.
Verantwortlich für diesen Rückstand war in den Augen der Initianten vor
allem die heimtückische Vollziehungsverordnung des Landrates vom
14. Juli 1934. Diese hatte bereits die Demission Kaplan Vokingers
mitverursacht und einen Teil des IK zur geheimen Vorbereitung
einer Unterschriftensammlung für eine außerordentliche Landsgemein-

6 Prot. BK, 6. 2. 1935
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de getrieben. Den Regierungsräten Joller und Christen schien eine

Extralandsgemeinde unzweckmäßig. Sie wollten die ordentliche
Landsgemeinde 1935 abwarten, um die Vollziehungsverordnung
aufzuheben. Die Initianten glaubten, mit den Bauarbeiten könnte am
schnellsten begonnen werden, wenn die Kompetenzen des Landrates
auf den Regierungsrat übertragen würden. Zu diesem Zweck mußte
der Artikel 3 des Gesetzes vom 29. April 1934, der dem Landrat den

Erlaß der nähern Ausführungsbestimmungen übertrug, aufgehoben
werden. Damit fiel automatisch auch die darauf aufbauende Voll-
zighungsverordnung vom 14. Juli 1934 dahin.

Die Initianten Christen, Joller, Scheuber und Odermatt reiahten daher
einen Gesetzesantrag zuhanden der Landsgemeinde vom 28. April 1935
ein. Art. 1 des Antrags lautete: «Mit der Durchführung des Baues

der erforderlichen Verfügungen (besonders audh über die Finanzierung und
den Absatz des kantonalen Elektrizitätswerkes) wird der Regierungsrat
beauftragt». Art. 2 überläßt dem Landrat den Erlaß der Bestimmungen
"über den Betrieb und die Verwaltung des Werkes nach dessen Fertigstellung.
Art. 3 hebt den Art. 3 des Gesetzes vom 29. April 1934 auf.

In der Begründung zum Gesetzesantrag heißt es, der Landrat habe in
seiner Vollziehungsverordnung den Baubeginn an Bedingungen geknüpft,
die dem Gesetz vom 29. April 1934 nicht entsprächen. Die Vollziehungsverordnung

habe es unmöglich gemacht, «den im Gesetz vorgesehenen

Baubeginn einzuhalten und die Arbeitslosigkeit mit dem gurchgreifend
wirksamen Mittel der Arbeitsbeschaffung zu bekämpfen». Da überdies eine

zweckmäßige Führung des Baubetriebs «/immer wieder Anlaß zu praktischen

Maßnahmen und raschem Eingreifen» gebe, scheine es geboten, dem

wöchentlich zusammentretenden Regierungsrat die nötigen Vollmachten

zu übertragen '.

Ein zweiter Gesetzesantrag der Initianten verlangte von der
Landsgemeinde eine Bestätigung des Landratsbeschlusses vom 21. Juli 1934.
Damals hatte der Landrat das faktische Monopol gutgeheißen. In
einzelnen Rekursschriften war aber dem Landrat die Zuständigkeit
zu diesem Beschluß abgesprochen worden. Um diesen Vorbehalt zu

7 EWN 55/16; Replik der Bezirksgemeinden Stansstad und Hergiswil vom 31.

i- 1935
8 VED, EAW, 1909—1937, Bd. 3/12; Prot. 190 der Kommission für elektrische

Anlagen, 12. 2. 1935

' Bannalperbote 20, 26. 4. 1935
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entkräften, sollte nun die Landsgemeinde das Monopol bestätigen.
Ein dritter Antrag, den zwei Mitglieder des ehemaligen IK einbrachten,

sah die Einführung einer kantonalen Wasserwerksteuer für alle
Werke mit über 50 PS Leistung vor 10.

Wie vorauszusehen war, gab vor allem das erste dieser drei
Begehren dem Landrat in seiner Sitzung vom 9. März 1935 Anlaß zu
einer heftigen Debatte. Dr. Gabriel stellte den Antrag, den Vorstoß
der Initianten als verfassungswidrig zu erklären. Eine"Verordnung,
die der Landrat gutgeheißen habe, könne nur vor diesem wieder
aufgehoben oder abgeändert werden. Gerichtspräsident Käslin schlug
den Initianten vor, die Verordnung durch den Landrat revidieren
zu lassen, wenn dafür wirklich gute Gründe vorhanden seien.

Regierungsrat Joller las zwei Rechtsgutachten vor, die von Prof.
Ruck und Dr. Schmid, Altdorf, stammten. Beide sprachen der
Landsgemeinde das Recht zu, eine Verordnung des Landrates aufzuheben 11.

Doch der Landrat erklärte die Gesetzesvorlage der Initianten mit
28 gegen 20 Stimmen für verfassungswidrig und setzte sie von der
Traktandenlisfe der Landsgemeinde äBr*'

Auch gegen die Bestätigung des faktischen Monopols durch die

Landsgemeinde wandte sich Dr. Gabriel, allerdings ohne einen

Antrag auf Nichtzulässigkeit zu stellen. Die Vorlage sei unnötig, da ja
Prof. Ruck den Beschluß des Landrates für unanfechtbar halte. Und
ihm sollten die Initianten doch glauben können. Im übrigen sei es

gleichgültig, was die Landsgemeinde beschließe. Uber die Rekurse
werde ohnehin in Bern und Lausanne entschieden. Dieser Gesetzesantrag,

wie auch das Begehren nach einer Wasserwerksteuer, wurden
an die Landsgemeinde zugelassen.

«Noch ein Rekurs mehr!» wußte kurz darauf Landschreiber Odermatt

zu berichten. 8 Regierungsräte, 16 Ratsherren und etwa 20 weitere

Personen hatten beim Bundesgericht Rekurs eingereicht gegen
den Entscheid des Landrates in Sachen Kompetenzübertragung13.
Die vorgeschlagene Einführung einer Wasserwerksteuer und die
ebenfalls beantragte Verschärfung des Gesetzes über die Besteuerung

10 EWN 55/16; Gesetzesanträge vom 14. 2. 1935 zuhanden der Landsgemeinde

1935
11 EWN 4/3; Gutachten Prof. Ruck und Dr. Schmid, 4. 3. 1935
12 UW 21 und 22, 13. und 16. 3. 1935; LTB, VL 61, 12. 3. 1935
13 LTB 85, 9. 4. 1935; UW 29, 10. 4. 1935
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der Aktiengesellschaften wurden in der Presse als Strafe für alle
dargestellt, die mit der Regierung in der Bannalpfrage nicht einiggin-
gen. Der Landrat sei diesem Strafgericht aus eigener Kraft knapp
entronnen14.

Nicht beeindrucken durch diese Gesetzesanträge ließ sich der Verwaltungsrat

des EWLE.Der Präsident, Dr. Wey, zeigte sich in der Sitzung vom
26. Februar 1935 überzeugt, daß «das Zustandekommen eines eigenen nid-
waldnischen Werkes an der Finanzierung scheitern werde». Frey-Fürst
berichtete von großen Schwierigkeiten, denen die Baukommission bei der
Suche nach einem geeigneten Bauleiter begegne 1s.

In Erwartung einer eindrücklichen Kundgebung zugunsten des

faktischen Monopols ersuchte der Landrat das EJPD, die Behandlung

der Rekurse bis zur Landsgemeinde 1935 zu sistieren. Immer
wieder werde von Gegnern behauptet, im Landsgemeindebeschluß

von 1934 sei die Einführung des faktischen Monopols nicht
beabsichtigt gewesen und die Mehrheit des Volkes wünsche den Bau des

Bannalpwerkes nicht mehr. Das Volk solle nun Gelegenheit erhalten,

solche Behauptungen zu widerlegen14. Auf dieses Gesuch hin wurde

das betreffende Verfahren bis Ende April eingestellt17.
Eine wichtige Vorentscheidung in der Wahl des Bauleiters fiel an

der Sitzung der Baukommission vom 5. März 1935. Von den

eingegangenen Bewerbungen wurden der Kommission drei präsentiert, alle
mit erstklassigen Referenzen. Ein Vertreter einer Basler Firma konnte

nicht berücksichtigt werden, da er eine sofortige Verpflichtung
als Bauleiter wünschte. Die beiden andern Bewerber, Ing. Biveroni,
Bevers GR, und Ing. Kieser, Zollikon, erklärten sich bereit, die
Vorarbeiten zu beenden, ohne sogleich auf einen Vertrag als Bauleiter
zu dringen. Ing. Kieser wollte versuchen, Flury als Mitarbeiter zu
gewinnen. Ing. Biveroni erschien persönlich vor der Kommission und
äußerte die Ansicht, der Staudamm könnte noch wesentlich billiger
erstellt werden. Es genüge, einen Lehmkern einzubauen. Der vorgesehene

Betonkern sei überflüssig. Biveroni anerbot sich schließlich,

14 NZZ 432, 14. 3. 1935; Gotthard Post n, 16. 3. 1935
15 Prot. VR EWLE, 26. 2. 1935
16 EWN 55/16; LR an EJPD, 22. 3. 1935
17 ebd.; EJPD an LR, 29. 3. 1935
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die Vorarbeiten für ein Honorar von höchstens 3500 Fr. zu vollenden.

Dieser Auftrag wurde ihm von der Baukommission mit
Zweidrittelsmehrheit erteilt18.

In der gleichen Sitzung wurde der Firma Niederberger, Dallen-
wil, der Auftrag erteilt, eine Bauseilbahn zu erstellen, da die Montage

der definitiven Bahn zu lange daure 19.

Schon drei Wochen später konnte Ing. Biveroni der Baukommission

die Detailpläne zur abgeänderten Dammkonstruktion und den
technischen Bericht filFdurWelterleitung an das OBI übergaben 20.

Je näher der Kündigungstermin von Ende Juni 1935 rückte, desto

heftiger drängten die Initianten auf einen unverzüglichen Baubeginn.
Doch Präsident und Vizepräsident der Baukommission fanden selbst

innerhalb der Kommission keine vorbehaltlose Unterstützung. Ein
Antrag des Präsidenten dem Landrat den sofortigen Baubeginn zu
beantragen, löste eine lebhafte Diskussion aus. Als Wortführer der

vorsichtigeren Mitglieder vertrat Regierungsrat Carl Odermatt die

Ansicht, mit solchen Vorstössen warte man besser zu, bis die
rechtlichen Fragen entschieden seien. Mit verfrühtem Vorprellen richte
man nur unnötigen Schaden an. Verschiebe man den Baubeginn um
ein Jahr (bei nochmaliger Erstreckung der Kündigungsfrist) oder bis

1940, so entstehe eine übersichtlichere Situation. Entgegen den
geäußerten Bedenken zeigten sich die Regierungsräte Christen und Joller

überzeugt davon, daß der Trübseevertrag als ungültig erklärt
werde. Da für einen Antrag an den Landrat keine Einstimmigkeit
zustande kam, entschlossen sich die Initianten, auf anderem Wege
vorzugehen.

In der gleichen Sitzung forderte die Baukommission den

Regierungsrat auf, die Gemeinden zur termingerechten Kündigung der

Stromlieferungsverträge zu veranlassen. Falls sich eine Gemeinde

weigere, könne die Regierung stellvertretend für sie kündigen21.
Der Regierungsrat erfüllte am n. April 1935 den Wunsch der

18 Prot. BK, 5. 3. 1935; Ing. Biveroni wies als Referenzen die Baultg. beim Kraftwerk

Eglisau (1915—20), die Arbeit am Projekt für das Etzelwerk (1920/21)
und die örtliche Bauleitung beim Kraftwerk Wäggital (1922—1925) vor. Ab
1925 führte er ein Ingenieurbüro in Bevers, GR.

1' Prot. BK, 6. 2. 1935
20 Prot. BK, 27. 3. 1935
21 a.a.O.
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Baukommission und stellte den Gemeinden Formulare für die
Kündigung ihrer Verträge mit dem EWLE zu. Von Hergiswil und Stans-
stad verlangte er eine vorsorgliche Kündigung ihrer Verträge vom
April 1934 22.

Ende März erschien die Bauausschreibung für den Staudamm mit
Uberlauf und Grundablaß im Nidwaldner Amtsblatt, kurz darauf
auch im schweizerischen Baublatt. Die Offerten mußten bis zum 20.
April 1935 eingereicht werden. Der Grundablaß sollte bis zum 31.
August 1935, der Damm bis 30. Juni 1937 erstellt sein 23.

Die NZZ erblickte in dieser Submissionseröffnung ein politisches
Manöver. Damit wolle die Bannalpregierung ihren Getreuen noch

vor der Landsgemeinde zeigen, daß es mit dem Bau vorwärtsgehe.
Biveroni sei nun der neunte Fachmann, der sich mit diesem Werk
befasse. Doch von den wichtigsten Fragen (Absatzgebiet, Baukosten,

Wirtschaftlichkeit, Projektgenehmigung durch die Bundesbehörden)

habe man bisher keine einzige endgültig abklären können.
Die Baukommission aber setze sich einfach über die Vollziehungsverordnung

des Landrates hinweg. «Die Saat des deutschen
Rechtsgelehrten Prof. Ruck in Basel, der die Allmacht des Staates
über alles» stelle, sei «in Nidwaiden prachtvoll aufgegangen» 24.

Auch das EDI äußerte sich in einem Schreiben an das EPED
besorgt darüber, «daß im Kanton Nidwaiden auf rascheste Inangriffnahme

des Baues gedrängt» werde 2S.

In einem Brief an 18 Bauunternehmer wies die Baukommission
den Vorwurf des politischen Manövers entschieden zurück. Maßgebend

sei nach wie vor das Gesetz vom 29. April 1934 2i.

4.1.3. Die Interpellation im Landrat

Den Initianten zog sich das Warten auf den Baubeginn allzu sehr

in die Lange. Anfangs April griffen sie daher zurück auf das vor der

Landsgemeinde 1934 so erfolgreiche Mittel: Sie ließen den Bann-

22 Prot. RR, 11. 4. 1935
23 ABl. 13, 29. 3. 1935, Schweiz. Baublatt, 2. 4. 1935
24 NZZ 638, 11. 4. 1935
25 VED, EAW, 1909—1937, Bd. 3/12; EDI an EPED, 10. 4. 1935
26 EWN 4/1; BK an Bauunternehmer, 13. 4. 1935
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alperboten wieder erscheinen27^ Die Nummern 16 und 17 erheben

recKtnnassIve Anklagen gegen den Landrat. Er stehe unter dem Einfluß

einer kleinen Minderheit und habe mit Hilfe des Artikels 11 der

Vollziehungsverordnung den Baubeginn willkürlich verschleppt. In
Wirklichkeit habe schon die Landsgemeinde von 1934 die Baubewilligung

erteilt. Nun habe der Landrat dem Bürger auch noch sein

Stimmrecht entzogen, indem er dem Begehren auf Kompetenzübertragung

an den Regierungsrat die verfassungsmäßige Zulässigkeit an
die Landsgemeinde abgesprochen habe.

Der nächste Versuch, den sofortigen Baubeginn zu erreichen, wird
den Lesern gleich präsentiert. Durch eine Interpellation, die von 8

Regierungsräten und 11 Ratsherren unterzeichnet ist, wird der Landrat

ersucht, den Artikel n der Vollziehungsverordnung vom 14.

Juli 1934 aufzuheben. Dieser stehe im Widerspruch zum
Landsgemeindebeschluß vom 29. April 1934. Gleichzeitig sollte der Landrat
den Artikel 8 Abs. 2 dieser Verordnung, wonach das Projekt« von
erfahrenen Fachexperten auf die technische Richtigkeit, auf die
Richtigkeit der errechneten Baukosten und auf die Wirtschaftlichkeit»
zu prüfen sei, als erfüllt betrachten.

Das Gutachten Stucky habe alle diesbezüglichen Fragen eindeutig

positiv beantwortet. Prof. Stucky stehe auch heute noch zu seiner

Expertise. Dies zeige seine Reaktion auf eine Notiz in der Zeitschrift
«Wasser- und Energiewirtschaft». Darin hieß es, Prof. Stucky sei

zurückgetreten, weil er erkannt habe, daß ein Weiterbezug des Stroms

vom EWLE «für Nidwaiden sicherer und vorteilhafter sei als der
Bau eines eigenen Werkes». Aus eigenem Antrieb habe Prof. Stucky
der Redaktion dieses Blattes eine Richtigstellung zukommen lassen,

in der er bestritt, je eine Äußerung dieses Inhaltes gemacht zu
haben 28.

Schließlich wird der Landrat angefragt, ob er gewillt sei, «die

sofortige Inangriffnahme der Bauarbeiten zu verfügen und der
Baukommission entsprechende Kompetenzen zu erteilen». Die allgemeine

wirtschaftliche Lage, tiefe Materialpreise, günstige Bedingungen
auf dem Kapitalmarkt und die Notwendigkeit, vermehrt Arbeitsge-

27 Im NVB 31 vom 17. 4. 1935 gab Kaplan Vokinger bekannt, daß er «der
Redaktion des Bannalperboten vollständig ferne» stehe.

28 Bannalperbote 16, 5. 4. 1935
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legenheiten zu beschaffen, sprächen für einen sofortigen Baubeginn.
Alle Pressemeldungen über technische, wirtschaftliche und juristische

Schwierigkeiten werden als «Bluff und Geflunker» bezeichnet.
Selbst den «unmöglichen Fall» eines Verbleibens von Hergiswil beim
EWLE könne das Bannalpwerk für die ersten 7V2 Jahre verkraften 29.

Als «Bannalp-Zwängerei» bezeichnet im Luzerner Tagblatt ein
Einsender aus Nidwälden Häs Vorgehen der Iriitiänteri. Der Versuch,
die gesetzgebende Behörde beim Bau des Bannalpwerkes auszuschalten,

trage «deutlich die Ursprungszeichen einer Ideenwelt, die von
draußen» stamme. Ebenso stelle das Reisen der Bannalp-Inmanten
in alle Gemeinden des Kantons hinaus, «ein echtes nationalsozialistisches

Anleihen dar». Die Ergreifung der Macht sei gut vorbereitet

gewesen, der dafür ""zuständige «Propaganda-Minister»^ trage einen

«langen schwarzen Rock». Zu lange habe sich die übrige Geistlichkeit

ausgeschwiegen und auch der kirchliche Oberhirte in Chur habe

nicht gegen das herannahende Verhängnis Stellung genommen 30.

Solch unüberlegte Anschuldigungen bildeten natürlich ein gefundenes

Fressen für den Bannalperboten. Zum einen solle sich der
Einsender zuerst genau orientieren, bevor er solche Beleidigungen
ausstreue. Kaplan Vokinger gehöre seit Dezember 1934 nicht mehr dem

IK an, so sehr man seinen Weggang bedauert habe. Zum andern lasse

man sich die «hochw. Geistlichkeit weder von der einen noch von
der andern Seite verunglimpfen und beschimpfen!» Der Bischof von
Chur habe zwei Mitgliedern des IK eine Audienz gewährt. In deren

Verlauf habe er ihnen versichert, der Gedanke der Eigenversorgung

genieße seine volle Sympathie, wenn das vorgesehene Projekt
technisch und wirtschaftlich gut sei31.

Noch nie habe ein so zahlreiches Publikum einer Landratssitzung
beigewohnt wie am 13. April 1935, berichtet die Presse32. Als
Hauptgeschäft stand die Auseinandersetzung um die Interpellation der 19

Regierungs- und Landräte auf dem Programm. Nach der Begründung

der Eingabe durch Statthalter Christen wirft der Hergiswiler
Gemeindepräsident Zgraggen der Baukommission vor, sie selber, nicht

" Bannalperbote 17, 11. 4. 1935
30 LTB 89, 13. 4. 1935
31 Bannalperbote 18, 18. 4. 1935
33 LTB 91, 16. 4. 1935
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der Landrat, trage die Schuld an der Verzögerung. Das Bauprojekt sei

erst kürzlich in Bern eingereicht worden, für die Finanzierung habe

man noch nichts getan, die Rekursentscheide seien auf Verlangen
der Baukommission zugeschoben worden. Regierungsrat Carl Odermatt,

Mitglied der Baukommission, sieht in der Sistierung des

faktischen Monopols durch den Bundesrat ein Hindernis zum sofortigen

Baubeginn. Gegen einen solchen wendet sich auch ein anderes

Kommissionsmitglied, Ratsherr Marcel Amstad. Er betrachtet die

Wirtschaftlichkeit als nicht erwiesen. Der angegriffene Artikel ix sei

nicht vom Landrat, sondern von der Baukommission selber
vorgeschlagen worden. Regierungsrat Joller äußert die Ansicht, die
Gemeinden seien auch ohne Monopol an die Stromlieferung des kantonalen

Werks gebunden. Landammann Dr. Gabriel kritisiert die
Eingabe aus formalen Gründen. Der Landrat könne nur den Regierungsrat,

nicht sich selber interpellieren. Mit 29 zu 17 Stimmen lehnt der
Rat schließlich die Interpellation ab.

Nach kurzer Diskussion wird auch der Rekurs des EWLE gegen
die Buße von 1000 Fr. wegen unberechtigter Wassernutzung im
Roßhimmel abgewiesen33. Ein Gegenvorschlag zum Gesetzesantrag
betreffend die Wasserwerksteuer wird in die Traktandenliste der
Landsgemeinde aufgenommen. Er sieht vor, die Steuer auf
Wasserableitungen außerhalb des Kantons auszudehnen, damit auch das

Wasser des Roßhimmels darunter fällt34.
Einen letzten Versuch, sein 1931 erstelltes Projekt- eines Kraftwerks

am untern Seklisbach an den Mann zu bringen, startete Ing.
Mayer-Jann, Zürich, am xo. April 1935. Um eine bessere Anpassung

an die tatsächlichen Verhältnisse zu erreichen, wurde neu eine

Leistung von 1700 PS, dazu eine Dieselreserve von joo PS,
vorgeschlagen. Bei einer Bauzeit von einem Jahr kämen die Erstellungskosten

auf 1,3 Mio. Fr. zu stehen. Jährlich könnten 5,5—6 Mio. kWh
abgegeben werden. Die Gestehungskosten pro kWh würden bei einem

Energieverbrauch von 3 Mio. kWh 4 Rp., bei einem Verbrauch von
5,5 Mio. kWh 2,3 Rp. betragen. Neben einer Reduktion der
Baukosten um 1,8 Mio. ergäbe sich gegenüber dem Bannalpwerk eine

33 Das EWLE zog hierauf den Rekurs ans Bundesgericht weiter (EWN 55/17;
EWLE an BG, 24. 4. 1935)

34 Prot. LR, 13. 4. 1935; UW, NVB 31 und 32, 17. und 20. 4. 1935
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jährliche Ersparnis von 130—140000 Fr., was einem spätem
Weiterausbau zugute käme 3S.

Der Bannalperbote bekämpfte dieses Projekt mit Hinweisen auf
die Preisschwankungen beim Dieselöl und auf die Abhängigkeit vom
Ausland. Die Gestehungskosten der Energie lägen beim Bannalpwerk
nur unwesentlich höher. Eine Installierung von nur 1700 PS genüge
nicht, da die Spitzenbelastung heute schon 1500—1700 PS betrage

36. Anläßlich einer spätem Besprechung in Zürich mußte Ing.
Mayer anerkennen, daß sein Projekt mehr kosten würde als geplant.
Damit fiel es aus Abschied und Traktanden 37.

Der gleiche Bannalperbote behauptete, beijn_£au des Bannalpwerks

könnten 200 Arbeiter 700 Tage lang beschäftigt werden, da
die vorgesehene Lohnsumme 1,4 Mio. Fr. betrage. Rund die Hälfte
der Baukosten komme also den einheimischen Arbeitern zugute38.

Mit dem Beschluß des EJPD, die Entscheidung über das faktische

Monopol bis nach der Landsgemeinde zu verschieben, konnten
sich Hergiswil, Stansstad und die Bürgenstockbahn nicht befreunden.
Sie forderten den Bundesrat auf, das Urteil vor der Landsgemeinde
zu fällen. Sonst sei zu befürchten, daß die Regierung schon vor dem
Entscheid mit dem Bau beginne. Das EJPD lehnte aber am 1 j. April
1935 eine Annullierung seines Beschlusses ab mit der Bemerkung, es

bestehe ja eine Sistierungsverfügung des Bundesrates. Die Regierung
werde das Risiko nicht auf sich nehmen, ihr zuwider zu handeln.

Gleichzeitig teilte das EJPD mit, das EWLE habe die Zustimmung
zu VergleichsVerhandlungen mit Nidwaiden gegeben. Man erwarte
nun eine Stellungnahme der Nidwaldner Regierung 39.

In seiner Antwort lehnte der Regierungsrat Verhandlungen mit
dem EWLE ab und betonte erneut, die Sistierung betreffe nur das

faktische Monopol, nicht aber bauliche Vorkehrungen. Das Gesetz

vom 29. April 1934 sei rechtsgültig40. Postwendend die Antwort
des EJPD: Die Sistierung betreffe auch die Bauarbeiten, da ein Wegfall

des faktischen Monopols den Werkbau in Frage stellen würde.

35 UW 31, 17. 4. 1935
36 Bannalperbote 18, 18. 4. 1935
37 Prot. Büro der BK, 8. 5. 1935
33 Bannalperbote 18, 18. 4. 1935
37 EWN 55/16; EJPD an RR, 15. 4. 1935
40 EWN 55/17; RR an EJPD, 24. 4. 1935
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Falls trotzdem eine Vergebung der Arbeiten erfolge, so geschehe dies

auf eigene Verantwortung. Das EJPD wünschte zum Schluß, daß
dieses Schreiben «zur Vermeidung von Irrtümern» der Öffentlichkeit

bekannt zu geben sei, «bevor die Landsgemeinde diesen Gegenstand»

behandle 41.

In der Woche vor der Landsgemeinde überstürzten sich die
Ereignisse. Zunächst wies der Bannalperbote den Vorwurf zurück, der
Landesstatthalter habe ein Schreiben des Bundesrates unterschlagen,
und veröffentlichte die beiden Briefe des EJPD vom 29. März und

15. April 1935. Das umstrittene Schreiben vom 29. März orientierte
den Landrat über den Entscheid des EJPD, die Behandlung der
Beschwerden gegen das faktische Monopol bis nach der Landsgemeinde

zu sistieren. Der Verdacht einer Unterschlagung sei widersinnig,
bemerkte der Bannalperbote, da das Schreiben zugunsten der
Regierungsmehrheit laute. Den Meldungen, der Bundesrat habe die Sistierung

des Baubeginns bestätigt42, wurde die Verfügung vom 16.
November 1934 entgegengehalten. Diese betreffe nur das faktische
Monopol. Inbezug auf das immer wieder aufgeworfene Sicherheitsproblem

wurde auf gleiche Dammkonstruktionen bei viel größeren Werken

hingewiesen (Etzelwerk, Klöntalersee). «Wenn doch die ganze
Zentralschweiz gefährdet sein soll, warum vertrat man dann früher
so hartnäckig die Auffassung, daß auf Bannalp kein Wasser zur
Verfügung stehe?» fragte der Bannalperbote abschließend 43.

4.1.4. Der Bundesrat verweigert die Baugenehmigung

Am 23. April 1933 konnten der Präsident der Baukommission
und Ing. Biveroni im Rathaus zu Stans die Eröffnung der Offerten
für den Staudamm vornehmen. Es lagen neun Angebote bekannter
Baufirmen vor. Die günstigste Offerte rechnete mit Baukosten von
ca. 1,2 Mio. Fr., die höchste lag bei i,j Mio. Fr. Die endgültige
Beurteilung wollte Ing. Biveroni nicht vornehmen, bevor er die Offerten

in allen Details überprüft und verglichen hatte 44.

4' VED, EAW, 1909—1937, 3/12; EJPD an RR, 25. 4. 193s

" LTB, VL 94, 20. 4. 1935; NZZ 703, 23. 4. 193s
43 Bannalperbote 19, 23. 4. 1935
44 Prot. BK, 23. 4. 1933
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